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2 Erkenntnisstand zur Führung des Radverkehrs 

2.1 Einführung 

Der aktuelle Kenntnisstand zur Führung des Radverkehrs wird in den gängigen 

Entwurfsregelwerken, vor allem in den überarbeiteten „Empfehlungen für Radver-

kehrsanlagen“ (ERA 2010) der FGSV, den „Richtlinien für die Anlage von Stadt-

straßen“ (RASt 2006) sowie in den verkehrsrechtlichen Vorschriften Straßenver-

kehrs-Ordnung (StVO) und Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-

kehrs-Ordnung (VwV-StVO) dokumentiert. Aktuelle Forschungsergebnisse erwei-

tern darüber hinaus den Kenntnisstand und sichern Einsatzmöglichkeiten und 

Grenzen einer breiten Palette von Führungsformen ab. 

Die wichtigsten Grundsätze der ERA 2010 sind: 

 Radverkehrsnetze sind die Grundlage für Planung und Entwurf von Radver-

kehrsanlagen. 

 In Hauptverkehrsstraßen sind grundsätzlich Maßnahmen zur Sicherung der 

Radfahrer erforderlich. Kein Ausklammern von Problembereichen! 

 In Erschließungsstraßen ist der Mischverkehr auf der Fahrbahn die Regel. 

 Besser keine als eine nicht den Anforderungen genügende Radverkehrsanlage. 

 Keine Kombination von Mindestelementen, d. h. ausreichende Breiten der 

Radverkehrsanlage inkl. der erforderlichen Sicherheitsräume. 

 Radverkehrsanlagen müssen den Ansprüchen an Sicherheit und Attraktivität 

genügen. Eine ausreichende Sicherheit ist nur zu erreichen, wenn die vorgese-

hene Radverkehrsführung auch gut akzeptiert wird.  

 Für Radverkehrsanlagen an Knotenpunkten gelten die Grundanforderungen 

Erkennbarkeit, Übersichtlichkeit, Begreifbarkeit und Befahrbarkeit. 

Entwicklungen in der StVO 

Seit der Herausgabe von ERA 95 und der StVO-Novelle 1997 liegen umfängliche 

praktische Erfahrungen mit den neuen Regelungen sowie neue Erkenntnisse 

z. B. zum Einsatz von Schutzstreifen, zur Führung des Radverkehrs in Kreisver-

kehren und zur Öffnung von Einbahnstraßen vor. Darauf aufbauend trat im April 

2013 eine Neufassung der StVO in Kraft, die auch wesentliche Anpassungen der 

Regelungen zum Radverkehr enthält. Ziel dieser Bestimmungen ist es u. a., eine 

Überregelung abzubauen und den örtlichen Dienststellen wieder mehr Flexibilität 

und Verantwortung zum Einsatz angepasster Lösungen zu geben.  

Übersicht über die wichtigsten Änderungen in der StVO (StVO-Neufassung 2013 

und VwV-StVO 2009): 
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 Generell gilt nach der VwV-StVO für die Anordnung von Verkehrszeichen: 
Sicherheit geht vor Flüssigkeit des Verkehrs. 

 Anpassungen der Bestimmungen zur Radwegebenutzungspflicht. Bei-
spielsweise dürfen Radwege nur als benutzungspflichtig ausgewiesen werden, 
wenn ausreichende Flächen für den Fußverkehr vorhanden sind. 

 Keine „Rangordnung“ zwischen Radweg und Radfahrstreifen. 

 Verzicht auf an Kfz-Stärken orientierte Einsatzgrenzen für Radfahrstreifen, 
Schutzstreifen und qualitative Maßangaben. 

 Einführung eines Parkverbots auf Schutzstreifen. 

 Rechtliche Erleichterungen für die Einrichtung von Fahrradstraßen und 
Schutzstreifen durch Ausnahme von den Bestimmungen. 

 Markierung von Radverkehrsfurten auch bei Gehwegen mit zugelassenem 
Radverkehr im Zuge von Vorfahrtstraßen. 

 Bei gemeinsamen Geh- und Radwegen (Z 240 StVO) müssen Radfahrer bei 
Bedarf Ihre Geschwindigkeit an den Fußverkehr anpassen. 

 Benutzungsrecht für die Benutzung linker Radwege mit Zusatzzeichen. 

 Klarere Regelungen zum Linksabbiegen mit flexiblerem Einsatz des direkten 
Linksabbiegens. 

 Radfahrer müssen sich nicht mehr nach Fußgängersignalen richten. Für die 
gemeinsame Signalisierung mit Fußgängern sind Kombisignale notwendig. Es 
gibt eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2016. 

 Keine Priorisierung der verschiedenen Möglichkeiten zum Linksabbiegen. 

 Busfahrstreifen nur, wenn sichere Radverkehrsführung möglich ist. 

 Weniger starre Vorgaben zur Öffnung von Einbahnstraßen für den entgegen 
gerichteten Radverkehr. 

 Benutzung von Radwegen durch Inline-Skater in bestimmten Fällen bei ent-
sprechender Ausschilderung möglich. 

Im Folgenden wird der aktuelle Kenntnisstand zur Radverkehrsführung, wie er sich 

aus der StVO und VwV-StVO sowie den aktuellen Regelwerken (insbesondere 

RASt 06 und ERA) ergibt, dargestellt. Die Aussagen bilden damit eine inhaltliche 

Grundlage für die Herleitung von Maßnahmenvorschlägen im Radverkehrskonzept.  
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2.2 Führung des Radverkehrs auf Hauptverkehrsstraßen 

Vielfältige Nutzungsüberlagerungen und oft eingeschränkte Flächenverfügbarkeit 

zwingen auf Hauptverkehrsstraßen oft zu Kompromissen in der Gestaltung des 

Straßenraumes und damit auch in der Führung des Radverkehrs. Generell ist die 

Anlage von separaten Radverkehrsanlagen auf stark belasteten Hauptverkehrs-

straßen anzustreben. Eine schematische Anwendung des Trennungsprinzips ist aber 

häufig auf Grund zu beachtender Randbedingungen nicht realisierbar oder nicht 

angemessen.  

In Tabelle 1 werden die angestrebten Regelbreiten für straßenbegleitende Radver-

kehrsanlagen nach RASt 2006 und ERA 2010 aufgeführt, wobei im Verlauf wich-

tiger Hauptrouten, bei höheren Radverkehrsbelastungen, besonderen Belastungs-

spitzen oder intensiver Seitenraumnutzung auch größere Breiten erforderlich wer-

den können. Die Mindestwerte ergeben sich – soweit nicht anders erwähnt - aus der 

VwV-StVO. 

Führungsform Regelbreite  Mindestbreite 

Radweg (mit und ohne 
Benutzungspflicht) 

2,00 (1,60*) m Für Benutzungspflicht erforderliche lichte 
Breite: 1,50 m (VwV-StVO) 

Zweirichtungsradweg Beidseitig: 
2,50 (2,00*) m 

Einseitig: 

3,00 (2,50) m 

Für Benutzungspflicht erforderliche lichte 
Breite: 2,00 m (VwV-StVO) 

Radfahrstreifen 1,85 m 
(inkl. Breitstrich) 

Lichte Breite inkl. Breitstrich: 1,50 m 
(VwV-StVO) 

Schutzstreifen 1,50 m  
(inkl. Markierung) 

1,25 m (ERA) 

1,50  m neben 2,00 m Parkständen 
(RASt) 

Gem. Geh- u. Radweg 
(innerorts) 

2,50 - > 4,00 m** Lichte Breite: 2,50 m (VwV-StVO) 

Gem. Geh- u. Radweg 
(außerorts) 

2,50 m Lichte Breite: 2,00 m (VwV-StVO) 

Breitenangaben zzgl. Sicherheitstrennstreifen von in der Regel 0,75 m bzw. mind. 0,50 m 
bei Verzicht auf Einbauten im Sicherheitstrennstreifen; 1,75 m außerorts 

* bei geringer Radverkehrsbelastung 
** in Abhängigkeit von der Gesamtbelastung Fußgänger und Radfahrer/Stunde 

Tabelle 1: Breitenmaße für straßenbegleitende Radverkehrsanlagen nach Regelwerken 

Die Einhaltung von Regelmaßen bei der Neuanlage oder Umgestaltung von Rad-

verkehrsanlagen ist besonders wegen der Zunahme von Pedelecs von Bedeutung. 

Das Geschwindigkeitsniveau auf Radwegen wird dadurch generell höher und es 
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kommt häufiger zu Überholungen mit u. U. deutlichen Geschwindigkeitsdifferen-

zen. 

Abgeleitet aus den bisher aufgeführten Vorgaben lassen sich folgende Empfehlun-

gen und Regelungen zur Führung auf Hauptverkehrsstraßen zusammenfassen: 

Bauliche Radwege 

Sofern bauliche Radwege in anforderungsgerechter Qualität in den Straßenquer-

schnitt eingebunden werden können und eine sichere und akzeptable Führung an 

den Knotenpunkten erzielbar ist, haben sie sich sowohl unter dem Aspekt der ob-

jektiven als auch der subjektiven Sicherheit bewährt. Es sind dafür aber bestimmte 

Voraussetzungen nötig. Dazu gehören insbesondere  

 gute Sichtbeziehungen und eine deutliche Kennzeichnung des Radweges an 

allen Konfliktstellen mit dem Kfz-Verkehr (Grundstückszufahrten, Knoten-

punkte),  

 ein Sicherheitstrennstreifen als Abtrennung zum ruhenden bzw. zum fließen-

den Kfz-Verkehr und  

 eine Breite von Radweg und Gehweg, die für beide Verkehrsteilnehmer ein 

gefahrloses und behinderungsfreies Vorwärtskommen ermöglicht.  

Zwischen Rad- und Gehweg soll gemäß RASt 06 und ERA 10 ein taktil erfassbarer 

Streifen von mindestens 0,30 m Breite angelegt werden, der der Gehwegbreite zu-

zurechnen ist (vgl. Bild 1). Besondere Sorgfalt im Streckenverlauf ist bei baulichen 

Radwegen insbesondere an Haltestellen des ÖPNV, Engstellen und Radwegenden 

erforderlich. Hierzu gibt die ERA besondere Hinweise. 

 
Bild 1 Vom Gehweg baulich getrennter Radweg (Leipzig) 

Bauliche Radwege mit Benutzungspflicht werden mit den Zeichen 237 oder 241 

StVO gekennzeichnet. Ihr Einsatz setzt neben dem ausreichenden Standard gemäß 

VwV-StVO voraus, dass eine Benutzungspflicht des Radweges aus Gründen der 

Verkehrssicherheit und des Verkehrsablaufes zwingend geboten ist. Nach der Neu-
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fassung 2009 der VwV-StVO wird für benutzungspflichtige Radwege darüber hin-

aus explizit gefordert, dass auch ausreichende Flächen für den Fußverkehr zur Ver-

fügung stehen müssen.  

 
Bild 2 Benutzungspflichtiger baulicher Radweg (Singen) 

Bauliche Radwege ohne Benutzungspflicht können als nicht gekennzeichnete 

Radwege3 Bestand haben. Radfahrer dürfen sie benutzen, sie dürfen dort aber auch 

auf der Fahrbahn fahren. Ihr Einsatz kommt in Frage 

 auf Straßen, an denen ein benutzungspflichtiger Radweg erforderlich wäre, 

aber der vorhandene Radweg wegen einer Unterschreitung der Anforderungen 

nicht als benutzungspflichtig ausgewiesen werden kann, 

 auf Straßen mit vorhandenem baulichen Radweg, auf denen eine Benutzungs-

pflicht nicht erforderlich ist und 

 in Einzelfällen auch bei Neu- oder Umbauten, auf denen zwar keine Benut-

zungspflicht erforderlich ist, den Radfahrern aber, z. B. wegen einer wichtigen 

Schulwegbeziehung, ein Angebot geschaffen werden soll, außerhalb der Flä-

chen für den Kraftfahrzeugverkehr fahren zu können. 

                                                                 
3 Bisher: sogenannte „andere“ Radwege 
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Bild 3 Nicht benutzungspflichtiger baulicher Radweg (Hannover) 

Nicht benutzungspflichtige Radwege sind baulich angelegt und nach außen für die 

Verkehrsteilnehmer durch ihren Belag erkennbar. Bei Radwegen, die sich von be-

gleitenden Gehwegen kaum unterscheiden, empfiehlt sich eine Verdeutlichung mit 

Fahrradpiktogrammen. Auch die nicht benutzungspflichtigen baulichen Radwege 

sind verkehrsrechtlich Radwege, die der Verkehrssicherungspflicht unterliegen. Sie 

dürfen von anderen Verkehrsteilnehmern oder für Sondernutzungen nicht benutzt 

werden. Auch auf diesen Radwegen ist Parken verboten. Der Vorrang des Radver-

kehrs gegenüber ein- oder abbiegenden Fahrzeugen ist durch Furtmarkierungen zu 

verdeutlichen. 

Generell ist – höchstrichterlicher Rechtsprechung zu Folge4 – die Anordnung einer 

Radwegebenutzungspflicht an einem zwingenden Erfordernis aus Gründen der 

Verkehrssicherheit und des Verkehrsablaufs auszurichten. In Frage kommt sie des-

halb allenfalls auf Vorfahrtstraßen mit starkem Kfz-Verkehr. Der nicht benut-

zungspflichtige Radweg wird hierdurch an Bedeutung gewinnen und kann unter 

bestimmten Randbedingungen auch dauerhaft als Planungsinstrument zur Radver-

kehrsführung eingesetzt werden. Dabei sollte der Standard dieser Radverkehrsan-

lagen sich je nach Netzbedeutung für den Radverkehr weiterhin nach der Anforde-

rung der Regelwerke richten. Der Mindeststandard ergibt sich aus der Verkehrssi-

cherungspflicht. 

Für Radwege ohne Benutzungspflicht gilt deshalb, dass sie bei eventuell notwendi-

gen Ausbauten und Sanierungen bzgl. der Dringlichkeit nicht als „Radwege 

2. Klasse“ angesehen werden dürfen. Dementsprechend wird in den ERA 10 bzgl. 

des anzustrebenden Standards nicht zwischen benutzungspflichtigen und nicht be-

nutzungspflichtigen Radwegen unterschieden. 

                                                                 
4 Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.11.2010 
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Zweirichtungsradwege sind innerorts wegen der besonderen Gefahren des Links-

fahrens nur in Ausnahmefällen vorzusehen. Radwege dürfen in „linker“ Richtung 

nur benutzt werden, wenn dies mit einem entsprechenden Verkehrszeichen gekenn-

zeichnet ist. Gemäß aktueller StVO-Novelle kann diese Kennzeichnung durch ein 

Zeichen 237, 240 oder 241 oder durch ein Zusatzzeichen „Radverkehr frei“ erfol-

gen (dann also ohne Benutzungspflicht). Für Zweirichtungsradwege gelten speziel-

le Anforderungen bzgl. der Breite. 

Eine besondere Kennzeichnung an Knotenpunkten, die den Kfz-Verkehr auf Rad-

verkehr aus beiden Richtungen hinweist, ist aus Sicherheitsgründen unbedingt er-

forderlich. Dazu bieten sich neben der verkehrsrechtlich erforderlichen Beschilde-

rung auch entsprechende Markierungen auf den Radverkehrsfurten an. Am Anfang 

und Ende eines Zweirichtungsradweges ist eine sichere Überquerungsmöglichkeit 

zu schaffen. 

 
Bild 4 Zweirichtungsradweg (Braunschweig) 

Radfahrstreifen 

Radfahrstreifen sind auf der Fahrbahn durch Breitstrich (0,25 m) abmarkierte Son-

derwege des Radverkehrs mit Benutzungspflicht für Radfahrer. Die neuen Best-

immungen der VwV-StVO enthalten für Radfahrstreifen keine zahlenmäßig fixier-

ten Belastungsgrenzen mehr. Bei hohen Kfz-Verkehrsstärken sollen die Radfahr-

streifen allerdings breiter ausgebildet werden, oder es ist ein zusätzlicher Sicher-

heitsraum zum fließenden Kfz-Verkehr erforderlich. 

Radfahrstreifen bieten auch auf stark belasteten Hauptverkehrsstraßen aufgrund der 

guten Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern und Radfahrern sowie der klaren 

Trennung vom Fußverkehr bei einer entsprechenden Ausgestaltung Gewähr für ei-

ne sichere und mit den übrigen Nutzungen gut verträgliche Radverkehrsabwick-

lung. Wesentlich ist ein ausreichender Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Ver-

kehr von 0,75 m, mindestens jedoch 0,50 m. Im Vergleich zu Radwegen sind Rad-

fahrstreifen im vorhandenen Straßenraum kostengünstiger und schneller zu reali-
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sieren. Vorteile gegenüber Radwegen haben sie wegen des besseren Sichtkontaktes 

zu Kraftfahrzeugen vor allem an Knotenpunkten und Grundstückszufahrten. 

 
Bild 5 Radfahrstreifen mit markiertem Sicherheitstrennstreifen (Singen) 

Schutzstreifen 

Schutzstreifen sind eine Führungsform des Mischverkehrs auf der Fahrbahn, bei 

der dem Radverkehr durch eine unterbrochene Schmalstrichmarkierung (Verhältnis 

Strich/Lücke 1:1) Bereiche der Fahrbahn als „optische Schonräume“ zur bevorzug-

ten Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Eine Benutzungspflicht für den Rad-

verkehr ergibt sich indirekt aus dem Rechtsfahrgebot. 

Schutzstreifen können unter bestimmten Voraussetzungen auf der Fahrbahn mar-

kiert werden, wenn die Anlage benutzungspflichtiger Radwege oder Radfahrstrei-

fen nicht möglich oder nicht erforderlich ist. Ein Befahren der Schutzstreifen durch 

den Kfz-Längsverkehr (z. B. breite Fahrzeuge wie Lkw oder Busse) ist – anders als 

bei Radfahrstreifen – bei Bedarf erlaubt. Der Großteil des Kfz-Verkehrs (insbeson-

dere Pkw) sollte nach Möglichkeit jedoch in der mittigen Fahrgasse abgewickelt 

werden, die deshalb so breit sein muss, dass sich hier zwei Pkw begegnen können. 

Schutzstreifen eignen sich vor allem für Straßen mit relativ engen Querschnitten 

(vgl. Bild 6und Bild 7). 
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Bild 6 Schutzstreifen als Schonraum für Radfahrer und „Reservefläche“ für Großfahrzeuge 

(Bonn) 

 
Bild 7 Schutzstreifen mit Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Kfz (Lemgo) 

Weitere Empfehlungen zu Schutzstreifen sind: 

 Schutzstreifen können auch bei hohen Kfz-Stärken deutlich über 

10.000 Kfz/24Std. angelegt werden, wenn die Anlage von ausreichend brei-

ten, den Anforderungen der StVO genügenden Radwegen oder Radfahrstrei-

fen nicht in Frage kommt. Bei geringeren Verkehrsstärken können sie sinnvoll 

sein, um Radfahrern anstelle des reinen Mischverkehrs einen verbesserten 

Schutz zu schaffen. 

 Bei hohen Verkehrsstärken sollten möglichst Breiten, die über den Mindest-

werten liegen, gewählt werden.  

 Die mittlere Fahrgasse sollte bei zweistreifigen Straßen mindestens 4,50 m 

(Begegnung zweier Pkw) breit sein. Ab einer Fahrgassenbreite von 5,50 m 

darf eine mittlere Leitlinie angelegt werden.  
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 Der Einsatz von Schutzstreifen kommt auch auf mehrstreifigen Richtungs-

fahrbahnen sowie in mehrstreifigen Knotenpunktzufahrten in Frage. 

 Schutzstreifen sollen in der Regel eine Breite von 1,50 m haben. Ein Min-

destmaß von 1,25 m darf nicht unterschritten werden.  

 Bei angrenzenden Parkständen soll die Fläche für den Radverkehr 1,75 m be-

tragen, nach RASt 06 kann dies mit einem Schutzstreifen von 1,50 m Breite 

neben 2,00 m breiten Parkständen gewährleistet sein. Nach den ERA 2010 

sind für Straßen mit höherem Parkdruck bzw. häufigen Parkwechselvorgän-

gen nach Möglichkeit Gesamtbreiten von 3,75 bis 4,00 m vorzusehen (Park-

stand + Sicherheitstrennstreifen + Schutzstreifen). 

 Neben Mittelinseln kann der Schutzstreifen bei einer Fahrstreifenbreite von 

mindestens 3,75 m durchlaufen. Andernfalls sollte er zur Verdeutlichung der 

Situation eher unterbrochen werden. 

 An Knotenpunkten ist die Schutzstreifenmarkierung fortzuführen. 

 Schutzstreifen sind in regelmäßigen Abständen  mit dem Radfahrerpikto-

gramm und ggf. Richtungspfeil zu kennzeichnen. Eine Roteinfärbung sollte 

jedoch nicht vorgenommen werden. 

Nach der StVO-Novelle 2009 gilt ein grundsätzliches Parkverbot auf Schutzstrei-

fen. Vereinzelter Haltebedarf ist kein Ausschlussgrund mehr für die Anlage von 

Schutzstreifen. Bei Bedarf ist durch eine geeignete Ausschilderung von Haltverbo-

ten in Verbindung mit entsprechender Überwachung dafür Sorge zu tragen, dass 

der Schutzstreifen durchgängig zu allen radverkehrsrelevanten Tageszeiten den 

Radfahrern zur Verfügung steht. 

Rechtlich möglich ist die Kombination eines Schutzstreifens mit einem Gehweg 

mit zugelassenem Radverkehr. So können den Radfahrern je nach individuellem 

subjektivem Sicherheitsgefühl auf der gleichen Straße verschiedene Führungsfor-

men angeboten werden. Nach den ERA 10 wird diese Kombination empfohlen, 

wenn damit  

 den Anforderungen verschiedener Nutzergruppen des Radverkehrs (z. B. 

Schüler und Berufstätige) oder 

 zeitlich differierenden Verkehrszuständen (Stauvorbeifahrt auf dem Gehweg 

bzw. zügige Führung auf der Fahrbahn) oder 

 örtlichen Besonderheiten  

besser entsprochen werden kann. Diese Lösung bietet sich vor allem auch bei ho-

her Kfz-Belastung von über 10.000 Kfz/Tag an. 
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Gemeinsame Führungen mit dem Fußverkehr 

Die Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges (Z 240) kommt innerorts in 

Betracht, wenn ein Radweg oder Radfahrstreifen nicht zu verwirklichen ist. Ge-

meinsame Geh- und Radwege kommen gemäß VwV-StVO aber nur in Frage, wenn 

dies unter Berücksichtigung der Belange der Fußgänger vertretbar und mit der Si-

cherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs vereinbar ist. Die Beschaffenheit der 

Verkehrsfläche muss den Anforderungen des Radverkehrs genügen.  

 
Bild 8 Gemeinsamer Geh- und Radweg (Singen) 

Ist ein Mischverkehr auf der Fahrbahn vertretbar, kommt auch die Zulassung des 

Radverkehrs auf dem Gehweg mit dem Zusatzschild „Radverkehr frei“ in Be-

tracht. Damit wird dem Radverkehr ein Benutzungsrecht ohne Benutzungspflicht 

auf dem Gehweg eröffnet. Radfahrer dürfen grundsätzlich nur mit Schrittge-

schwindigkeit fahren. Zudem müssen die Gehwege den Verkehrsbedürfnissen des 

Radverkehrs entsprechen (z. B. Borsteinabsenkungen). Im Zuge von Vorfahrtstra-

ßen sind Radverkehrsfurten zu markieren. 

Diese Lösung eröffnet insbesondere Radfahrern, die sich auf der Fahrbahn unsicher 

fühlen, die Möglichkeit der Gehwegnutzung, wenn andere Formen der Radver-

kehrsführung nicht in Frage kommen (Bild 9).  
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Bild 9 Gehweg, Radverkehr frei (Hohne) 

Auch wenn für diese Lösung in der VwV-StVO keine Breitenanforderungen für die 

Gehwege genannt werden, ist doch die Berücksichtigung des Fußverkehrs in glei-

cher Weise wie bei gemeinsamen Geh- und Radwegen erforderlich. 
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2.3 Führung des Radverkehrs in Knotenpunkten 

Die Realisierung durchgängiger Radverkehrsführungen stellt sich besonders an 

Knotenpunkten im Verlauf von Hauptverkehrsstraßen als schwierig dar. Insbeson-

dere bei der Führung des Radverkehrs auf den Nebenanlagen können entwurfsab-

hängig Sicherheitsprobleme auftreten, die oftmals mit der Linienführung und ein-

geschränkten Sichtbeziehungen zu den Kraftfahrern zusammenhängen. 

Zum Abbau dieser Sicherheitsdefizite ist die Verdeutlichung des Vorranges der 

Radfahrer gegenüber wartepflichtigen Fahrzeugen durch eine Verbesserung der 

Erkennbarkeit der Radverkehrsfurt und der Sichtbeziehungen zwischen Radfahrern 

und Kraftfahrern von großer Bedeutung. Der Verlauf und die Ausbildung der Rad-

verkehrsanlage müssen die jeweiligen Vorfahrtverhältnisse verdeutlichen. 

Diesen Grundsätzen trägt bereits die StVO-Novelle von 1997 Rechnung und be-

stimmt eine sichere Knotenpunktführung zu einem wichtigen Kriterium für die 

Frage, ob ein Radweg als benutzungspflichtig gekennzeichnet werden kann. Für 

die Führung des - abbiegenden - Radverkehrs werden in der VwV-StVO (zu 

§ 9 StVO) verschiedene Möglichkeiten genannt. So ergeben sich im Kontext von 

RASt 06, ERA 10 und StVO u. a. folgende Anforderungen und Führungs-

möglichkeiten des Radverkehrs an Knotenpunkten: 

Im Zuge von Vorfahrtstraßen sowie an Knotenpunkten mit LSA sind bei allen 

Radverkehrsführungen grundsätzlich Radverkehrsfurten zu markieren. Sind die 

Radverkehrsanlagen mehr als 5 m von der Fahrbahn abgesetzt, genießt der Radver-

kehr nicht mehr „automatisch“ den Vorrang der Vorfahrtstraße. Dann muss durch 

Beschilderung die jeweilige Vorfahrtregelung angezeigt werden. 

Radwege sollen rechtzeitig (d. h. etwa 10 - 20 m vor dem Knotenpunkt) an den 

Fahrbahnrand herangeführt werden. Das Parken von Kfz soll in diesem Bereich un-

terbunden werden.  

Bei Teilaufpflasterungen der Einmündungsbereiche untergeordneter Straßen ver-

laufen Radweg und Gehweg im Niveau der angrenzenden Streckenabschnitte über 

die Knotenpunktzufahrt hinüber. Die Aufpflasterungen verdeutlichen die Vorfahrt 

des Radverkehrs und wirken geschwindigkeitsdämpfend, wenn die Anrampungen 

steil genug ausgebildet sind (z. B. 1:5 - 1:10). Untersuchungen zeigen, dass die Si-

cherheit der Radfahrer durch solche Radwegüberfahrten deutlich erhöht wird.  
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Bild 10 Teilaufpflasterung im Einmündungsbereich einer Nebenstraße (Bremen) 

Radfahrstreifen können aufgrund der guten Sichtbeziehungen an Knotenpunkten 

eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten. Insbesondere kann dadurch der 

kritische Konflikt zwischen rechtsabbiegenden Kfz und geradeaus fahrenden Rad-

fahrern gemindert werden. Es ist deshalb vor allem an signalisierten Knotenpunk-

ten zweckmäßig, Radwege in der Knotenpunktzufahrt in Radfahrstreifen überge-

hen zu lassen, z. B. wenn Rechtsabbiegefahrstreifen vorhanden sind oder wenn den 

Radfahrern ein direktes Linksabbiegen ermöglicht werden soll. 

 
Bild 11  Abfahrt von Radweg auf Geradeaus-Furt an freiem Rechtsabbieger (Hannover) 

Der Einsatz überbreiter Fahrstreifen kann in Knotenpunktzufahrten sinnvoll sein 

(ggf. auch nur begrenzt auf diese Zufahrten), wenn dadurch Flächen für Radver-

kehrsanlagen geschaffen werden können. Derartige Aufstellbereiche (z. B. gerade-

aus/linksabbiegend) ermöglichen, dass sich Pkw nebeneinander ohne Einbuße an 

Leistungsfähigkeit aufstellen können. 
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An signalisierten Knotenpunkten sind die Ansprüche der Radfahrer nach einer si-

cheren und attraktiven signaltechnischen Einbindung stets angemessen zu be-

rücksichtigen. Dabei sind Entwurf und Lichtsignalsteuerung im Hinblick auf die 

Begreifbarkeit der Regelung als Einheit zu betrachten.  

Durch gesonderte Radfahrersignale können auch an großräumigen Knoten-

punkten die spezifischen Anforderungen der Radfahrer (z. B. Räumgeschwindig-

keiten) gut erfasst und Konflikte mit abbiegenden Kfz-Strömen gemindert oder 

vermieden werden. Bei kompakten Knoten ist dagegen die gemeinsame Signali-

sierung mit dem Kfz-Verkehr zur Reduzierung des Signalisierungsaufwandes die 

Regel. Fußgänger und Radfahrer sollten dann zur besseren Begreifbarkeit vonei-

nander getrennt sein. Nach der StVO-Novelle 2009 erfolgt die gemeinsame Signa-

lisierung von Fußgängern und Radfahrern zukünftig grundsätzlich nur noch mit der 

„Kombischeibe“ mit Symbol für beide Verkehrsarten, wobei für die erforderliche 

Umsetzung eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2015 gilt. 

Bei Führung im Mischverkehr hat sich die Anlage kurzer Vorbeifahrstreifen in 

der Knotenpunktzufahrt bewährt, die verkehrsrechtlich als Schutzstreifen ausgebil-

det sind (Bild 12). Diese Streifen sollten so lang ausgeführt werden, dass ein Vor-

beifahren an mehreren wartenden Kfz möglich ist. Nach RASt 06 und ERA beträgt 

die Mindestbreite von Schutzstreifen 1,25 m.  

 
Bild 12  Vorbeifahrstreifen in einer signalisierten Knotenpunktzufahrt (Leipzig, Foto Gloßat) 

Bei freien Rechtsabbiegefahrbahnen ist durch die zügige Abbiegemöglichkeit 

des Kfz-Verkehrs eine ausreichende Sicherheit und Leichtigkeit für Radfahrer (und 

Fußgänger) nur schwer verwirklichbar. Sie sollen deshalb innerhalb bebauter Ge-

biete möglichst vermieden werden. Kommt der Verzicht auf eine freie Rechtsab-

biegefahrbahn nicht in Frage, sollte durch bauliche Maßnahmen eine weniger zügi-

ge Trassierung angestrebt werden. Durch die Anlage von Radfahrstreifen, die zwi-

schen dem Rechtsabbiege- und dem Geradeausfahrstreifen verlaufen, kann das Ge-

fährdungspotenzial für den Radverkehr gemindert werden. Solche Radfahrstreifen 
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sollen deutlich markiert und ggf. rot eingefärbt werden (vgl. Bild 13). Eine direkte 

Führung der geradeaus fahrenden Radfahrer auf einem Radfahrstreifen ist auch 

dann sinnvoll, wenn ein Rechtsabbiegefahrstreifen in die Signalisierung einbezo-

gen ist.  

Aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS) erleichtern die Sortierung der Ver-

kehrsteilnehmer, besonders bei Knotenpunktzufahrten mit im Verhältnis zur Um-

laufzeit langer Rotphase. Günstig sind ARAS, wenn sich die Hauptfahrtrichtungen 

des Kfz- bzw. des Radverkehrs überschneiden, z. B. vorrangig rechts abbiegende 

Kfz und geradeaus fahrende Radfahrer. Dieser Konflikt kann dadurch deutlich ge-

mindert werden. Auch für links abbiegende Radfahrer können ARAS eine sichere 

Lösung sein. Befürchtungen, dass die Leistungsfähigkeit des betreffenden Knoten-

punktes gemindert werden könnte, haben sich als nicht zutreffend erwiesen. ARAS 

können bei starken Rechtsabbiegeströmen im Kfz-Verkehr zur Erhöhung der Kno-

tenpunktleistungsfähigkeit dienen, da Radfahrerpulks schneller abfließen. 

 
Bild 13  Aufgeweiteter Radaufstellstreifen (ARAS) (Hannover) 

Für linksabbiegende Radfahrer sind besonders an verkehrsreichen Knoten-

punkten besondere Abbiegehilfen erforderlich. Dazu gibt es Lösungs-

möglichkeiten, die bei geeigneter Ausbildung ein hohes Maß an Sicherheit und 

Akzeptanz durch die Radfahrer erreichen können. Neben dem direkten bzw. indi-

rekten Linksabbiegen sind an signalisierten Knotenpunkten auch Radfahrerschleu-

sen und aufgeweitete Radaufstellstreifen sinnvoll. Einsatzbereiche werden in 

RASt 06 und ERA 10 genannt. Die Wahlmöglichkeit für Radfahrer zwischen di-

rektem oder indirektem Linksabbiegen kommt in der StVO 09 zum Ausdruck. 

Kleine Kreisverkehre (Außendurchmesser bis ca. 30 m) können wegen ihrer ge-

schwindigkeitsreduzierenden Wirkung die Verkehrssicherheit für den Gesamtver-

kehr wirkungsvoll erhöhen. Für Radfahrer hat sich die Führung im Mischverkehr 

oder auf umlaufenden kreisrunden Radwegen als günstige Lösung erwiesen. Auch 

der Übergang eines Radweges zum Mischverkehr im Kreis kommt in Betracht. 

Radfahrstreifen und Schutzstreifen dürfen dagegen auf der Kreisfahrbahn aus Ver-

kehrssicherheitsgründen nicht angelegt werden.  



 

PGV-DH Stadt Bayreuth Radverkehrskonzept - Ergebnisbericht 24 

PGV-B-RN005 RVK Bayreuth Ergebnisbericht-final 

2.4 Führung des Radverkehrs in Erschließungsstraßen 

Zur Anlage attraktiver Verbindungen für den Radverkehr auf Straßen abseits der 

Hauptverkehrsstraßen stehen vor allem Maßnahmen im Vordergrund, die die 

Durchlässigkeit des Verkehrsnetzes gegenüber den Fahrmöglichkeiten des Kfz-

Verkehrs erhöhen. Die Separation vom Kfz-Verkehr sollte dagegen vor allem in 

Tempo 30-Zonen die seltene Ausnahme bleiben, in jedem Fall ist hier die Aufhe-

bung der Benutzungspflicht vorhandener Radwege erforderlich (vgl. StVO, 

§ 45(1c)), bei erheblichen Mängeln sollten die Radwege ganz aufgehoben werden. 

Werden bauliche Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zur Geschwindigkeits-

dämpfung und zur Lenkung des Kfz-Verkehrs vorgesehen, ist darauf zu achten, 

dass die Radfahrer durch diese Maßnahmen nicht unerwünscht beeinträchtigt wer-

den. Dies erfordert, dass 

 bei Netzrestriktionen (z. B. Sackgassen, Diagonalsperren an Kreuzungen) 

bauliche Durchlässe für Radfahrer geschaffen werden oder Radfahrer von 

Abbiegeverboten ausgenommen werden, 

 bauliche Maßnahmen der Geschwindigkeitsdämpfung (z. B. Aufpflaste-

rungen, Versätze) so angelegt werden, dass Radfahrer durch sie nicht oder al-

lenfalls geringfügig in ihrem Fahrkomfort beeinträchtigt werden, 

 auch bei der Materialwahl ein radfahrerfreundlicher Belag gewählt wird. 

Fahrradstraßen sind eine Sonderform des Mischverkehrs auf Erschließungs-

straßen. Als Sonderweg für Radfahrer ausgewiesen, genießen Radfahrer bei dieser 

Lösung Priorität gegenüber dem zugelassenen Kfz-Verkehr. Dieser kann auch in 

nur einer Fahrtrichtung zugelassen werden und muss sich dem Verkehrsverhalten 

der Radfahrer anpassen. Nach der StVO-Novelle beträgt die zulässige Höchstge-

schwindigkeit für alle Fahrzeuge 30 km/h. Fahrradstraßen sind demnach gut in 

vorhandene Tempo 30-Zonen zu integrieren. 

An Knotenpunkten mit bisheriger Rechts-vor-Links-Regelung kann ein Vorrang 

für die Fahrradstraße ausgeschildert werden, wenn die Menge des Radverkehrs dies 

rechtfertigt, für die Route insgesamt ein hoher Standard angestrebt wird und wenn 

durch verkehrsberuhigende Maßnahmen verhindert werden kann, dass der Kfz-

Verkehr ein unangemessenes Geschwindigkeitsniveau erreicht. Anderenfalls sollte 

die für Tempo 30-Zonen übliche Rechts-vor-Links-Regelung beibehalten werden. 

Fahrradstraßen stellen eine komfortable und sichere Führungsvariante für Haupt-

verbindungen des Radverkehrs dar. Sie können bei günstiger Lage im Netz erfah-

rungsgemäß Bündelungseffekte für den Radverkehr bewirken. Fahrradstraßen sind 

im Vergleich zu anderen Maßnahmen kostengünstig, da sie in erster Linie ein ver-

kehrsregelndes Instrument darstellen und nur geringen baulichen Aufwand erfor-

dern. Bauliche Maßnahmen sind mit der StVO-Novelle 2009 nicht mehr erforder-

lich.  



 

PGV-DH Stadt Bayreuth Radverkehrskonzept - Ergebnisbericht 25 

PGV-B-RN005 RVK Bayreuth Ergebnisbericht-final 

Die Einrichtung von Fahrradstraßen besitzt auch als Mittel der Öffentlichkeitsar-

beit eine starke Signalwirkung für den Radverkehr.  

 
Bild 14  Fahrradstraße (Lemgo, Foto Kloppmann) 

Einbahnstraßen verhindern häufig die Verwirklichung durchgehender Verbin-

dungen für Radfahrer im Erschließungsstraßennetz. Radfahrer werden dann entwe-

der auf zum Teil konfliktreichen Hauptverkehrsstraßen verdrängt oder befahren die 

Einbahnstraßen unerlaubt in der Gegenrichtung.  

Eine Forschungsarbeit der Bundesanstalt für Straßenwesen5, die die Sicherheits-

auswirkungen einer Öffnung von Einbahnstraßen für entgegen gerichteten Radver-

kehr bewertet, lässt erkennen, dass sich diese Regelung weder in Bezug auf die 

Zahl noch die Schwere der Unfälle gegenüber einer Nicht-Öffnung negativ aus-

wirkt. Sicherheitsprobleme mit gegenläufigem Radverkehr treten auf niedrigem 

Niveau noch am ehesten an Einmündungen und Kreuzungen (auch bei Rechts-Vor-

Links-Regelung) mit in die Einbahnstraße einbiegendem oder diese kreuzendem 

Kfz-Verkehr auf. Sie stehen oftmals in Verbindung mit eingeschränkten Sichtver-

hältnissen insbesondere durch parkende Kfz. Auf den Streckenabschnitten zwi-

schen Knotenpunkten sind Unfälle mit legal gegenläufigem Radverkehr auch bei 

schmalen Fahrgassen dagegen sehr selten.  

Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Öffnung der Einbahnstraßen für den ent-

gegen gerichteten Radverkehr wurden mit der StVO-Novelle 2009 einschränkende 

Bestimmungen in der VwV-StVO weiter reduziert. An den Knotenpunkten ist der 

gegenläufige Radverkehr in die jeweilige Verkehrsregelung einzubeziehen. 

  

                                                                 
5  Alrutz, D.; Angenendt, W. et al: Verkehrssicherheit in Einbahnstraßen mit entgegen gerichtetem 

Radverkehr. Berichte der BASt, Heft V83, Bremerhaven 2001 
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2.5 Exkurs: Neue Entwicklungen 

Schutzstreifen außerorts6: Bei dem Modellvorhaben 2012-2014 im Rahmen des 

NRVP wurden 17 Teststrecken in sechs Bundesländern für die Erprobung von 

Schutzstreifen außerorts ausgewählt. Einsatzgrenzen sind derzeit 4.000 Kfz/Tag 

und 70 km/h. Mit wissenschaftlicher Begleitung werden Verhaltens- und Sicher-

heitsanalysen durchgeführt, um die Maßnahmen später ausweiten zu können. 

 
Bild 15  Teststrecke für Schutzstreifen außerorts (Deutschland) 

Radschnellwege: Attraktive Schnellverbindungen für den Alltagsradverkehr in 

Ballungsräumen auf Distanzen von ca. 5 bis 10 km (und mehr) zu planen, das ha-

ben sich u. a. die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, 

das Land Nordrhein-Westfalen und andere Groß- und Mittelstädte zum Ziel ge-

setzt. Im europäischen Ausland sind die Niederlande sowie London und Kopenha-

gen Vorreiter, wobei z. T. Netze der „bicycle highways“ realisiert werden sollen. 

Einen Überblick bietet die DIFU-Information Forschung Radverkehr I-4/20107. 

An der Erprobung von Schutzstreifen außerorts und der Realisierung von Rad-

schnellwegen ist die PGV, Hannover mit ihren Teams direkt beteiligt. 

 
Bild 16  Realisierter Radschnellweg (Niederlande) 

                                                                 
6 http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/neuigkeiten/news.php?id=4079  

7 http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/transferstelle/  


